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15.06.2010 
24.06.2010

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Die Stadt Köthen (Anhalt) beantragt die Übernahme aller Darlehen, für welche im Zeitraum 
01.07.2010 bis 31.12.2014 die Zinsbindungsfrist endet, im Rahmen von „STARK II – 
kommunales Teilentschuldungsprogramm“ des Landes Sachsen-Anhalt durch die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt.
Darüber hinaus ist von der Möglichkeit der alternativen Anmeldung von Darlehen, welche 
nach dem 31.12.2014 mit der Zinsbindungsfrist enden, zwecks vollständiger Nutzung des 
insgesamt zur Umschuldung möglichen Betrages in Höhe von 17.570.883 €, Gebrauch zu 
machen.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 44 Absatz 3 Nr. 10, §§ 91 und 100 GO LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Das Programm

Beginnend mit einer Auftaktveranstaltung am 01.02.2010 wurde das Programm „STARK II – 
kommunales Teilentschuldungsprogramm“ des Landes Sachsen-Anhalt vorgestellt.

Wie bereits der Programmbezeichnung zu entnehmen ist, soll mit Auflage des Programms 
die kommunale Entschuldung gefördert werden. Hierfür stellt das Land Sachsen-Anhalt, in 
den Jahren 2010 – 2014, Mittel für Tilgungszuschüsse (rd. 400 Mio. €) und 
Zinsverbilligungen (rd. 113 Mio. €) bereit. 

Mit STARK II wird den Kommunen eine Möglichkeit eröffnet, für die Darlehen, deren 
Zinsbindung zwischen 2010 und 2014 ausläuft, eine Anschlussfinanzierung zu besonderen 
Konditionen vorzunehmen. Dabei werden 30% des Restdarlehens sofort durch das Land 
Sachsen-Anhalt getilgt, für den Restbetrag wird ein zinsgünstiges Darlehen von der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt, welches innerhalb von 10 Jahren 
durch die entsprechende Kommune zu tilgen ist. 
Allerdings ist dieses Programm seitens des Landes mit den o.g. Fördersummen gedeckelt 
und jeder Kommune wurde ein Anteil als Gesamtförderhöchstbetrag zugewiesen.

Für die Stadt Köthen (Anhalt) ergibt sich entsprechend der seitens des Ministeriums des 
Inneren berechneten und veröffentlichten Mittelverteilung zum STARK II-Programm ein 
Anspruch auf Entschuldung in Höhe von insgesamt 5.271.265 €.
Dieser maximale Anspruch wird jedoch nur dann erreicht, sofern die Stadt Köthen (Anhalt) 
im Anspruchszeitraum 2010-2014 mit umzuschuldenden Darlehen von insgesamt 
17.570.883 € am Programm teilnimmt.

Wie aus Anlage 1 ersichtlich, stehen im Anspruchszeitraum jedoch lediglich Darlehen, 
welche die STARK II-Kriterien erfüllen, mit einer Restschuld von insgesamt 14.787.434,92 € 
bei der Stadt Köthen (Anhalt) zu Umschuldung an. Mithin sind 2.783.448,08 € der nach 
STARK II insgesamt „umschuldungsfähigen“ Summe von 17.570.883 € nicht ausgeschöpft. 
Für derartige Fälle besteht die Möglichkeit, ergänzend Darlehen in das Förderprogramm 
einzubeziehen, deren Zinsbindung im Jahr 2015 ausläuft. Diese Möglichkeit geht aus den 
Förderrichtlinien des Programms zwar nicht explizit hervor, jedoch wurde dies auf einer 
Informationsveranstaltung noch einmal ausdrücklich durch die anwesenden Vertreter der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt sowie des Innenministeriums bestätigt. In derartigen Fällen 
erfolgt sodann eine Einzelfallprüfung.

Im Jahr 2015 enden die Zinsbindungsfristen von drei Darlehen mit einer Restschuld von 
insgesamt 3.988.948,40 €. Damit kann der o.g. ‚freie’ Restbetrag in Höhe von 2.783.448,08 
€ der umschuldungsfähigen Summe (17.570.883 €) aufgefüllt werden. Eine Anmeldung von 
Darlehensteilsummen ist möglich.

Es wird daher vorgeschlagen, die entsprechenden Darlehen alternativ bzw. zusätzlich bei 
der Investitionsbank Sachsen-Anhalt anzumelden. 

Der Darlehenszinssatz des STARK II-Programms im Rahmen der Tilgung des 
Restdarlehens durch die Kommunen ist variabel, wird monatlich neu festgesetzt und liegt 
aktuell bei 1,9 % p.a. und damit deutlich unter dem am Kapitalmarkt zu erzielenden 
Zinssatz. Er wird auch zukünftig unter dem allgemein am Markt üblichen Zins liegen (s.o. 
Zinszuschüsse durch das Land Sachsen-Anhalt von rd. 113 Mio. Euro). 

Rechnet man die Sofortentschuldung i.H.v. 5.271.265 € ab, so beträgt die Summe der dann 



durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt zu gewährenden STARK II – Darlehen insgesamt 
12.299.618 €. Dieser Betrag wäre dann schrittweise, gerechnet ab dem jeweiligen 
Umschuldungstermin, mit einer Vertragslaufzeit von jeweils 10 Jahren zu tilgen. Eine 
Verlängerung der Tilgungsphase ist nicht möglich, da Ziel des Programms ist, den 
Kommunen die Entschuldung zu erleichtern, um die Zinslasten im Haushalt zu senken. 
Dafür tilgt das Land Sachsen-Anhalt 30 Prozent der Darlehen sofort und die Tilgung der 
Restbeträge ist durch die Kommunen innerhalb von 10 Jahren zu erreichen. 

Zum Verfahren 

Sollte sich die Stadt Köthen (Anhalt) zur Teilnahme am Programm entscheiden, sind bereits 
zur ersten Antragstellung alle in den Haushaltsjahren 2010 bis 2014 bzw. 2015 am 
Programm teilnehmenden Darlehen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt mitzuteilen 
(Hintergrund: Planung der Mittelbeschaffung durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt). 
Für jeden einzelnen Kredit werden dann zum jeweiligen Termin Darlehensverträge mit dem 
dann jeweils aktuellen Zins an den Darlehensnehmer gesandt, welcher sodann entscheiden 
kann, ob er diesen Vertrag unterschreibt. Dies lässt damit den Raum, auch mit ursprünglich 
im Antrag gemeldeten Darlehen nicht am Programm teilzunehmen. Solche Fälle sollten 
jedoch rechtzeitig mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt abgestimmt werden und 
keinesfalls Regelfall sein. Die Darlehen, die in das Förderprogramm aufgenommen werden, 
sollten bereits realistisch gemeldet werden. 

Voraussetzungen

Mit der Aufnahme in das Programm verpflichtet sich die Stadt Köthen (Anhalt) eine 
Konsolidierungspartnerschaft einzugehen und in den künftigen Haushaltsjahren bestimmte 
Indikatorenwerte einzuhalten. Ausgangswerte dafür werden zum Stand 31.12.2009, also vor 
Beginn von STARK II, ermittelt. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben, werden ggf. Strafzinsen 
seitens der Investitionsbank auferlegt und eine weitere Kreditumschuldung und Soforttilgung 
durch das Land Sachsen-Anhalt unterbleibt. 

Bei den, der abzuschließenden Konsolidierungsvereinbarung zugrunde liegenden 
verschiedenen Indikatoren gilt es zwischen Indikatoren mit rein informatorischen Charakter 
und Indikatoren mit Zielwertfestlegung zu unterscheiden. Letztere sind während der 
Teilnahme am Programm, in dem dann jeweils abgesteckten Rahmen (A, B und C-
Korridore) zwingend einzuhalten. Dazu gehören:

1.  Kredite im Kernhaushalt je Einwohner (= Schuldenstand aus aufgenommenen Krediten, 
einschließlich Kassenkredite, Haushaltseinnahmereste und genehmigte 
Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr je Einwohner)

2. Schuldendienstquote (= Zins- und Tilgungsleistungen * 100 % geteilt durch die 
allgemeinen Deckungsmittel gemäß Einzelplan 9 des Haushaltesplanes)

3.  Zuführungsquote zum Vermögenshaushalt (= Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an 
den Vermögenshaushalt * 100 % geteilt durch die Höhe der vorgeschriebenen 
Pflichtzuführungen)

Um den Schwankungen der Indikatoren begegnen zu können, werden mit der 
Konsolidierungsvereinbarung drei Korridore (A, B und C) verbindlich festgelegt. 
Die Festlegung der Werte erfolgt hierbei individuell, in Abstimmung mit dem Ministerium des 
Inneren und dem Ministerium der Finanzen. 



Eine Einhaltung der Zielwerte (A-Korridor) durch die Kommune ist anzustreben. 

Liegen die Werte innerhalb des B-Korridors, so kann die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
auf Basis einer durch die Kommunalaufsicht bestätigten Stellungnahme der Kommune zu 
den Ursachen, von einer Feststellung der negativen Abweichung und den Auflagen der 
Konsolidierungspartnerschaft absehen.

Liegt der Indikatorenwert in Höhe der im C-Korridor genannten Spanne, stellt die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt eine negative Abweichung von den Auflagen der 
Konsolidierungspartnerschaft fest. Soweit die Kommune auf Basis einer durch die 
Kommunalaufsicht bestätigten Stellungnahme die Unabweisbarkeit und/oder die 
Unvorhersehbarkeit der Ausgaben, die zur Abweichung führten, nachweisen kann, führt die 
festgestellte negative Abweichung zu keiner Sanktion. 
Kann der Nachweis nicht erbracht werden, so führt die erhebliche Zielwertabweichung (C-
Korridor) zum Wegfall der gemäß Darlehensvertrag gewährten Zinsvergünstigung und 
einem Zinsaufschlag von 2,5%-Punkten p.a. gegenüber dem vergünstigten Zinssatz für 
mindestens 12 Monate. Des Weiteren erfolgt während dieser Zeit keine Übernahme von 
umzuschuldenden Darlehen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Folglich entfallen 
für diese Darlehen die sofortige Teilentschuldung in Höhe von 30% und die Zinsverbilligung. 
Die im „Sperrzeitraum“ zur Umschuldung anstehenden Darlehen sind dann auf dem freien 
Kreditmarkt umzuschulden.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Köthen (Anhalt)

Das Programm STARK II wird zukünftig in die Haushaltskonsolidierungskonzepte 
eingebunden und findet sich in den jeweiligen Haushaltsplänen durch die verminderten 
Zinszahlungen und vorübergehend erhöhten Tilgungsleistungen wieder, wodurch die 
Kommunalaufsicht insoweit eingebunden wird. Eine direkte Verbindung aus dem Programm 
heraus besteht nicht, das bedeutet, es erfolgt keine Überprüfung der Einhaltung der 
Indikatoren. Dies erfolgt allein durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

Die konkreten Auswirkungen auf die künftigen Haushalte der Stadt Köthen (Anhalt) während 
der Laufzeit von STARK II sind zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einschätzbar. Dies hängt 
zum einen damit zusammen, dass die Stadt Köthen (Anhalt) voraussichtlich zum 01.01.2012 
auf die Doppik umstellen wird und die beiden Haushaltssysteme – Kameralistik und Doppik 
– schwer vergleichbar sind und andererseits die Entwicklung der Indikatoren von 
verschiedenen Faktoren abhängt, die nicht immer durch die Stadt Köthen (Anhalt) 
beeinflussbar sind.
So ist zur Berechung des Indikators „Kredite im Kernhaushalt je Einwohner“ die jeweilige 
Einwohnerzahl der Stadt Köthen (Anhalt) heranzuziehen und kann, bei gleichzeitigem 
erheblichem Einwohnerrückgang, auch bei steter Rückzahlung der 
Darlehensverbindlichkeiten zu einer ungünstigen Indikatorenentwicklung führen.

Durch die Soforttilgung von 30 % seitens des Landes für die am Programm teilnehmenden 
Kredite verringert sich die Kreditlast der Stadt Köthen (Anhalt), was sich wiederum positiv 
auf die zu zahlenden Kreditzinsen auswirkt. Hinzu kommen die zinsgünstigen Darlehen von 
der Investitionsbank Sachsen-Anhalt für diese Restkredite. (Vergleichberechnungen siehe 
Anlage 2) Dies wirkt sich kameral betrachtet positiv auf den ohnehin defizitären 
Verwaltungshaushalt aus. Hier kann also mit erheblichen Einsparungen an Zinszahlungen 
gerechnet werden. Auch doppisch betrachtet, wirken sich verminderte Zinszahlungen positiv 
auf den künftigen Ergebnishaushalt der Stadt Köthen (Anhalt) aus.
Andererseits sind durch die Pflicht zur Tilgung der Restdarlehen innerhalb von 10 Jahren 
erheblich höhere Tilgungsleistungen zu erwarten, auch wenn die Restschuld sich bereits um 



30 % aufgrund der Soforttilgung durch das Land Sachsen-Anhalt mindert. 
(Vergleichberechnung siehe Anlage 2) Diese erhöhte Tilgungsleistung hat zur Folge, dass 
die damit an dieser Stelle gebundenen finanziellen Mittel nicht mehr für andere Investitionen 
(bspw. Straßenbau oder sonstige Investitionen in kommunale Einrichtungen) zur Verfügung 
stehen, was grundsätzlich zur Einschränkung in den künftigen Haushaltsjahren führen 
könnte, sollten keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Kameral könnte dies mit 
einer hohen Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt kompensiert werden, was 
allerdings zu einer Verschlechterung des Ergebnisses des Verwaltungshaushaltes führen 
würde. In der Doppik wird es die Teilhaushalte nicht mehr separat geben, so dass diese 
rechnerische Überführung nicht mehr zum Tragen kommt. Die verringerte Zinslast kommt 
dem Ergebnishaushalt zugute und die Höhe der Investitionen richtet sich in der Doppik nach 
den vorhandenen, für Investitionen zur Verfügung stehenden Mitteln im Finanzhaushalt. 
Die Stadt Köthen (Anhalt) wird insgesamt betrachtet durch die Doppik nicht tatsächlich 
schlechter gestellt, es ändert sich lediglich die Betrachtungsweise, das heißt, es wird der 
Werteverzehr des Vermögens tatsächlich abgebildet.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sich der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) mit 
dem Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm STARK II zu einer nachhaltigen 
Verringerung der Verschuldung der Stadt Köthen (Anhalt) bekennt, was die dauernde 
Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig sichert. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in den 
künftigen Haushaltsjahren erhebliche Anstrengungen und auch Einschränkungen 
erforderlich.

Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) die Teilnahme am 
Programm STARK II mit der maximal möglichen Fördersumme. 

Anlagen:
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